
 

Von der Delegiertenversammlung genehmigt am 6. Mai 2024 

Reglement für Mitgliederbeiträge ab 2025 

1. Mitglieder mit öffentlichem Auftrag bzw. kommunalem  Leistungsauftrag : 
Organisationen mit Sitz im Kanton Schaffhausen, welche im öffentlichen Auftrag bzw. mit 
einem kommunalen Leistungsauftrag Dienstleistungen auf dem Gebiet der Spitex 
anbieten, unabhängig von der Rechtsform. 

a) Der Grundbeitrag beträgt CHF 3'000. 

b) Der variable Beitrag  wird auf der Basis der verrechneten Stunden des letzten 
verfügbaren Jahres erhoben. Grundlage bildet die kantonale Spitex-Statistik. 

Basis verrechnete Stunden 2022 = Mitgliederbeitrag 2025 
Basis verrechnete Stunden 2023 = Mitgliederbeitrag 2026 
Basis verrechnete Stunden 2024 = Mitgliederbeitrag 2027 

Der Beitrag pro verrechnete Stunde beträgt 23 Rappen . 

Der Mitgliederbeitrag beinhaltet sämtliche Beiträge an andere Organisationen. 

2. Mitglieder ohne kommunalen Leistungsauftrag : 
Organisationen, welche im Kanton Schaffhausen ohne kommunalen Leistungsauftrag, 
jedoch mit kantonaler Betriebsbewilligung Dienstleistungen auf dem Gebiet der Spitex 
anbieten, unabhängig vom Sitz und von der Rechtsform. 

Der Grundbeitrag beträgt CHF 3'000. 

3. Ausserordentliche Mitglieder : Juristische Personen und Institutionen im Kanton 
Schaffhausen, welche sich für die Arbeit des Spitex Verbandes Kanton Schaffhausen 
interessieren, oder sich in der spitalexternen Pflege und/oder Betreuung engagieren 
oder natürliche Personen. 

Juristische Personen CHF 1'000 
Institutionen CHF 500 
Natürliche Personen CHF 200 

 

 




